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in einer 3eit Ces 2BobnuugseIenbes, rote roir fie beute er»
leben, nicht Der Sflicbt nerf(blieben, dem 2Bobnungsbaue
Retrain 3ur Verfügung 311 ftellen. Und felbftoerftänblicb
ift es aucf>, bab die ©enternde Der Spefulation Die Düre
oerfchliebt und bab fie felbft rtiebt fpefuliert. Sie bat es in
ber Sand, indem fie Dem 5äuferbau billiges Saulanb oer»
fdfafft, bem gegenroärtigen SBobnungsroudher 311 fteuern unb
Der jüDlebräabl ber ©emeinbebürger baburef; bie ©.eifteii3laft
3U erleichtern.

SRatlirlidji roirb bie ©emeinbe für ibre fieiftung Die»

jenige fiöfung Des Heb erb auungsp rob ferns roäblen, bie ibr
SRitfpracberecht am heften roabrt. 2ll§ bie ibealfte Söfuttg
in biefer .§inficf;t erfcheint Die, bei ber bie ©emeinbe als
SRitfontrabentin einer gemeinnühigen 2B0huungsbaugen0Îfem
fefaft den Sauplah gegen angemeffene Seräinfung oerpachtet.
D ur cl; biefe Srt SRitbefiij fidjert fie fid) bas SSitfpract)erecf)t
in allen fad)rect)tïidjen unb äfthetifchen fragen. Snsbefon»
bere roirb fie bafür beforgt fein, Dab bem 2Bobnungsbau
ein rooblftubierter Sebauungsplan 3ugrunbe liegt, Der Den

neueften Srin3ipien ber Stäbtebauberoegung gerecht roirb.
Dab ein fold)er Slan jebe Serfcbanbelung ber ©egenb
burd) baulidje 2BillfürIichfeiten unb ©efchmadlofigfeiten
ausfdjlieben roirb, ift felbftoerftänblid). ©benfo felbftoerftänb»
lieb ift, bab er für bie (Erhaltung ber Saturfchönbeitcn.
beforgt fein roirb, denen bie ©Ifenau ihren flangoollen
Samen unb ihren lanbfdfaftlicben Subrn nerbanït. H. B

="
6teuen>erl)oltniffe ate ttrfacfyen bes

53auewfcneges ooit 1653.
SBenubte ,§auptc|uclfe: §an§ Sööglt: ®er BemtfcEie SBaueentrieg in ben

Qahren 1641 unb 1653.

2km 2f. g an Ibaufer. (Sdjlujjj.)
Die £auptfchulb des Staates liegt in feiner f alfeben

Steuer» unb 2B äh r u n g sp oIiti!, bie er längft ge=
trieben unb benen er nun bie krone auffebte. Sicht Das
Solf ift 3U oerbädjtigen, roie Didier unb andere es tun.
Das fagt Sögli gam richtig.

Ilm bie Schulden 3U tilgen unb Die laufenden 2lus=
gaben 3U beftreiten, brauchte Der Staat Steuern. Um bie

krifis der fianbroirtfdjaft hatte fiib der Damalige Staat
nidht 3U fümmern. Das lag aubetbalb feiner 3roecfe; Denn
er felbft roar ja in elfter fiinie 3roed für fid), nicht für Das

Soll, roie jeder Staat, der feine Demofratie oerliert. 3n
feinem Sntereffe lag es nun aber Doch, fernen 3®ed nicht
fo roeit 3U »erfolgen, bis bie Sauem darüber oer3roeifelten.
Und das oer'ftanb er nicht. SR an mubte ©elb haben, man
roollte ©elD haben; man griff 3u, und rief bem Unheil.
Die krifis der Sauernfcbaft hätte 3ur Sorficbt gemahnt.
SRan nahm 3U roenig Süd ficht ober tonnte feine nehmen.
Damit ift Die Schuld des Staates umfdjrieben.

Der Staat lieb alfo Die Srüdemölle und 2BeggeIber
erhöben, fo fehr, bab man deutlich merfte: Die Summe
übertrifft roeit die Unterhaltungsfoften für 23rüden unb
2Bege. Sal;= unb Sßuloermonopol rourden immer brüdenber.
Sun rourbe man auch' inne, roie fdjroer das Sefolbungsfpftem
für die Smtleute auf Dem fianbe lafte unD roie leichtes Spiet
ber lanboögilicben 2BifIfür gelaffen roulbe. Der Staat bejog
nicht alle ©infüufte 311 feinen fanden unb beiablte die 23e=

amten nicht oon fid) aus. ©r überlieb ihnen oielmehr einen
Deil der Staatseinfünfte: Suben, konfisfationen, (Sériel) ts»

gebühren, ermeine Sehnten, ©s ift freilidi roahr, bab den

fianDoögten, befonbers in Sern, fcf)arf auf die Ringer ge»

feben rourbe. Drobdem gefebab es, bab eimelne Das Sie»

gierungsgefebäft möglichft einträglich 3U gehalten fudjten;
fo rourben Srojeffe prooo3iert, hie unb da aud) Seftedjungs»
gelber angenommen. Oft lagen oerjährte Forderungen ab»

getretener ßanboögte auf dem Softe. 3u 3eiten der Slot
fiel biefes Serroaltungsfnftem unter bie allgemeinen klagen.
Das roar aud) nach bem breibigjährigen krieg der Fall.

partie anfder eifenau.

2Bas bie Sauern am meiften habten, das roaren jroei
neue inbirefte Steuern: Das Drattengelb und das Ohmgelb'.
Drattengelb (oon traité — Draftat ober Sertrag) roar eine
Slbgabe, die auf die Siehausfuhr, das Ohmgelb (Umgelb)
eine foldje, bie auf den 2Beinoer!auf gelegt rourbe. Drob
biefer neuen Sluflage oerfiblimmerie fich die finan3ielle Sage
der SIegierung.

Slls nämlich bie allgemeine krifis hereinbrach, oerlor
ber Staat feinerfeits bei Dem allgemeinen Sreisftur3 ber
Srobufte ebenfooiel oon feinen ©infünften roie bie Sauern.
©r fonnte das in den 3ehntenfcheuern aufgehäufte körn
nicht teurer losfdjlagen als die Srioatleute. Die bireften Slb»
gaben rourben darum immer un3Uoerläffiget, bie ©efbfteuern,
namientlich Die inbireften, immer roiebtiger und unentbehr»
ficher, ©s fonnte deshalb ibrerfeits feine Siebe oon der
Aufhebung der neuen ©innahmen fein. Die Sauern dagegen
roünfchten in ihrer ebenfalls mißlichen Sage deren Sefeiti»
gung. Die Saturalabgaben bebeuteten beim Südgang ihres
©elbroertes eine ©rleichterung der Steuern. Daher fotumen
ihre 2Bünfd)e nach Serroanblung der ©elbfchutben an bie
Segierung in Saturalabgaben.

2Bas bann die ©ärung 3um Slusbruchi brachte, das roar
ein 2Bährungsmanöoer ber Dagfat)iing, bei dem die Segle»
renden, ob nun mit ober ohne Slbficht, ein treffliches ®e»
fchäft machten man fann fagen: ge3rouugen machten.
Das SSanöoer ging oon ber bernifdjen Segierung aus.
SBährenD des krieges im Susland hatte fidf der kurs Der
groben ©elbforten um ein Fünftel erhöht, fo bab ein Dbafer
50 ftatt 40 Sahen galt. Die Sahen liefen alfo 311 einem
relatio niebern kurs um, fie roaren den Dalern gegenüber
ein Fünftel 3U gut. Dem half man ab, indem man fie
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in einer Zeit des Wohnungselendes, wie wir sie heute er-,
leben, nicht der Pflicht verschließen, dem Wohnungsbaue
Terrain zur Verfügung zu stellen. Und selbstverständlich
ist es auch, daß die Gemeinde der Spekulation die Türe
verschließt und daß sie selbst nicht spekuliert. Sie hat es in
der Hand, indem sie dem Häuserbau billiges Bauland ver-
schafft, dem gegenwärtigen Wohnungswucher zu steuern und
der Mehrzahl der Gemeindebürger dadurch die Eristenzlast
zu erleichtern.

Natürlich wird die Gemeinde für ihre Leistung die-
jenige Lösung des Ueberbauungsproblems wählen, die ihr
Mitspracherecht am besten wahrt. Als die idealste Lösung
in dieser Hinsicht erscheint die, bei der die Gemeinde als
Mitkontrahentin einer gemeinnützigen Wohnungsbaugenossen-
schuft den Bauplatz gegen angemessene Verzinsung verpachtet.
Durch diese Art Mitbesitz sichert sie sich das Mitspracherecht
in allen sachrechtlichen und ästhetischen Fragen. Jnsbeson-
dere wird sie dafür besorgt sein, daß dem Wohnungsbau
ein wohlstudierter Bebauungsplan zugrunde liegt, der den
neuesten Prinzipien der Städtebaubewegung gerecht wird.
Daß ein solcher Plan jede Verschandelung der Gegend
durch bauliche Willkürlichkeiten und Geschmacklosigkeiten
ausschließen wird, ist selbstverständlich. Ebenso selbstverständ-
lich ist, daß er für die Erhaltung der Naturschönheiten
besorgt sein wird, denen die Elfenau ihren klangvollen
Namen und ihren landschaftlichen Ruhm verdankt. tt. k

»»»

Steuerverhältnisse als Ursachen des

Bauernkrieges von 1653.
Benutzte Hauptquelle: Hans Bögli: Der bernische Bauernkrieg in den

Jahren 1641 und 1633.

Von A. Fankhauser. (Schluß.)
Die Hauptschuld des Staates liegt in seiner falschen

Steuer- und Währungspolitik, die er längst ge-
trieben und denen er nun die Krone aufsetzte. Nicht das
Volk ist zu verdächtigen, wie Tillier und andere es tun.
Das sagt Bögli ganz richtig.

Um die Schulden zu tilgen und die laufenden Aus-
gaben zu bestreiken, brauchte der Staat Steuern. Um die
Krisis der Landwirtschaft hatte sich der damalige Staat
nicht zu kümmern. Das lag außerhalb seiner Zwecke: denn
er selbst war ja in erster Linie Zweck für sich, nicht für das
Volk, wie jeder Staat, der seine Demokratie verliert. In
seinem Interesse lag es nun aber doch, seinen Zweck nicht
so weit zu verfolgen, bis die Bauern darüber verzweifelten.
Und das verstand er nicht. Man mußte Geld haben, man
wollte Geld Haben,- man griff zu, und rief dem Unheil.
Die Krisis der Bauernschaft hätte zur Vorsicht gemahnt.
Man nahm zu wenig Rücksicht oder konnte keine nehmen.
Damit ist die Schuld des Staates umschrieben.

Der Staat ließ also die Brückenzölle und Weggelder
erhöhen, so sehr, daß man deutlich merkte: Die Summe
übertrifft weit die Unterhaltungskosten für Brücken und
Wege. Salz- und Pulvermonopol wurden immer drückender.
Nun wurde man auch inne, wie schwer das Besoldungssystem
für die Amtleute auf dem Lande laste und wie leichtes Spiel
der landvögtlichen Willkür gelassen wurde. Der Staat bezog
nicht alle Einkünfte zu seinen Handen und bezahlte die Be-
amten nicht von sich aus. Er überließ ihnen vielmehr einen
Teil der Staatseinkünfte: Bußen, Konfiskationen, Gerichts-
gebühren, einzelne Zehnten. Es ist freilich wahr, daß den

Landvögten, besonders in Bern, scharf auf die Finger ge-
sehen wurde. Trotzdem geschah es, daß einzelne das Re-
gierungsgeschäst möglichst einträglich zu gestalten suchten:
so wurden Prozesse provoziert, hie und da auch Bestechungs-
gelder angenommen. Ost lagen verjährte Forderungen ab-
getretener Landvögte auf dem Volke. Zu Zeiten der Not
fiel dieses Verwaltungssystem unter die allgemeinen Klagen.
Das war auch nach dem dreißigjährigen Krieg der Fall.

Partie anjüer Kltenau.

Was die Bauern am meisten haßten, das warm zwei
neue indirekte Steuern: das Trattengeld und das Ohmgeld.
Trattengeld (von traite — Traktat oder Vertrag) war eine
Abgabe, die auf die Viehausfuhr, das Ohmgeld (Umgeld)
eine solche, die auf den Weinverkauf gelegt wurde. Trotz
dieser neuen Auflage verschlimmerte sich die finanzielle Lage
der Regierung.

Als nämlich die allgemeine Krisis hereinbrach, verlor
der Staat seinerseits bei dem allgemeinen Preissturz der
Produkte ebensoviel von seinen Einkünften wie die Bauern.
Er konnte das in den Zehntenscheuern aufgehäufte Korn
nicht teurer losschlagen als die Privatleute. Die direkten Ab-
gaben wurden darum immer unzuverlässiger, die Geldsteuern,
namentlich die indirekten, immer wichtiger und unentbehr-
licher. Es konnte deshalb ihrerseits keine Rede von der
Aufhebung der neuen Einnahmen sein. Die Bauern dagegen
wünschten in ihrer ebenfalls mißlichen Lage deren Beseiti-
gung. Die Naturalabgaben bedeuteten beim Rückgang ihres
Geldwertes eine Erleichterung der Steuern. Daher kommen
ihre Wünsche nach Verwandlung der Geldschulden an die
Regierung in Naturalabgaben.

Was dann die Gärung zum Ausbruch brachte, das war
ein Währungsmanöver der Tagsatzung, bei dem die Regie-
renden, ob nun mit oder ohne Absicht, ein treffliches Ge-
schüft machten. man kann sagen: gezwungen machten.
Das Manöver ging von der bernrfchen Regierung aus.
Während des Krieges im Ausland hatte sich der Kurs der
großen Geldsorten um ein Fünftel erhöht, so daß ein Thaler
50 statt 40 Batzen galt. Die Batzen liefen also zu einem
relativ niedern Kurs um, sie waren den Talern gegenüber
ein Fünftel zu gut. Dem half man ab, indem man sie
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Partie an der Cltenau.
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fc^Iedjter prägte. Stun hatte matt ben Rursgewinn bet Däfern
unD 23atjen. 2tact), bettt Rriege, jur Reit ber Rrifis, fanten
bie Haler toieber auf ben wahren SBert im 2terhältnis 3U

ben alten 23 aßen. Damit oerloren aud) bte neuen 23aßen
ihren fittioen günftelwert. Die Stegierung cerlor oaburd)
ben burtf) bas frühere SStanöoer gewonnenen Silberfünftel,
ber übrigens fogar ein Viertel bes Silberwertes betragen
batte. ©igentlicb oerlcn fie alfo nidjts. 3n ber Staats»-
reebnung jeûod) mußte ber Ausfall roirîlicft 3U ben fßaffioen
gefcbrieben werben; benn jahrelang mar jebes ©efdfäft auf
bett hoben SBert ber perfd)lechterten SJtü-nsen eingeftellt ge=

roefett. Der SBert Der 23 ait en fan! aber nod) mehr, als
italientfche ^yalfcl)-nünger eine gefdiidte Stadjahmung in hohen
Auflagen 3U oerbreiten wußten. 2Ber alfo feine Abgaben
in 23aßen entrichten wollte, ïonnte nun plößlid) ein febr
gutes ©efdjäft machen; ber Staat aber erlitt einen riefigen
Schaben, unb bas 3ur 3eit ber groben Stot unb ginan»»
Hemme. Dagegen tjalf nur ein Stabüalmittel: ©in neues
SPtanöoer.

21m 2. Dejember 1652 erliefe '23ern fein berühmtes
SJiünnnanbat, bas ben 2Iusbrud) ber Steoolution herbei»
führte. Der SBert ber 23 ab en oon 23em follte auf bie
Sälfte, bie ber anbern eibgenöffifdfen Orte auf brei Viertel
bes Rurswertes b-erabgefebt werben. SB er innert brei Sagen
auf ber nächften Stmtsftelle oorfprad) unb feine auf ben
nächften SOtartinstag fälligen ©elbginfen entrichtete, follte
nach alter SBäbrung 3tnfen, alfo für bas laufenbe 3abr
nichts oerlieren. gür bett SSrioatoerfebr war bie alte SBäh»

rung oerboten. 23on Sluslänbern feilten nur Sitberforten
angenommen werben. Die Sagfabung beftätigte im itäcbften
Sanuar bas SJtanbat unb erïlârte es gültig für bas gange
eibgenöffiftbe ©ebiet.

©s ift nun intereffant, gu feben, wie bie Steuerfragen
unb bie SBäbrungsfrifis bie erften 23auernoerfammIungen
oöllig beberrfdjen. Sluf ben fpäteren Sagungen batten fid)
bie politifdjen Sorberungen in ben SSorbergrunb geb,rängt.
Die wirtfchaftlidjen waren gufammengefabt in einem 5-aupt»
punit: Slufhebung ber „uitgueten" neuen „Sluffäbe".

Die ©efanbtfcbaft ber ©ntlebudjer, bie im Sanuar in
fiujern oorfprad), oerlangte: Die Slufhebung bes SJtüng»
manbates ober bie Slerwanblurtg ber ©elbfdjulben in
Statucalab gaben: SRildjprobuIte ober Rom. Die am 15.
gebruar in Schüpfbeim tagenbe 23erjammlung wünfebte u. a.
ben Stadflafe eines Drittels ber ©ültenfcbulben. ©ülten,
bie oon ©elbfdjulben herftammten, follten mit ©elb, folcfee,
bie oon Staturalfdfulben herftammten, follten mit Statural»
abgaben begablt werben. SBoIIte bie Stegierung niefet barauf
eingeben, fo mödjte fie bie 23efreiung eines abgeftedteit
23obenbrittels oon Slbgabett 'annehmen. Das Safemonopol
follte aufgehoben werben. Rein ©rbe'foKe bie 23u fren, bie
ein Soter fcbulbig geblieben, begabten. Die 5 ©utbafren
Obmgelb pro Saunt SBein follten ernie-brigt werben. Der
23rüdeti3olI 3u SBoIfrufen folle wegfallen.

©s folgten bann bie 23erf<h®örungen im ©mmental.
SBir wiffen, wie bie ©ntlebucfreragenten überall frinreiften
unb oon ben ^Regierungen beobachtet würben, fo im Sim»
mental unb im Seelanb. Slm 26. gebruar tagte bann bie
gange fianbfdjaft fiugern 311 SBoIhufen. Unter ben 26
Rlagepunïten figurieren mieberüm bie gleichen wirtfehaft»
lidfer Statur, ©s îommen Dagu nod) befonbere: Die Rolle
im allgemeinen; bie Slbfdjaffuitg ber Slbgabe oon 200 ©ul=
ben beim 23er!auf einer fötüble (bas war ber fogenannte
©brfdmb, eine hohe öanbänberungsgebübr, bie bei allen
Raufen geforöert war); 23uf)enrüderftattung. gerner würbe
ein fecbsiäbriges ©ültenmoratorium geforbert. - Scfelicfelid)
wollte man bie oon ber Stegierung ausgeftetlten 23 aten te
für bie Dargfarnntler oon ber 23eftätigung ber SBalöeigen»
tümer abhängig machen. Die 23ewegung pflan3te fid) fort.
3n 23ern würben Seilnebmer bes 9BoIbufertages oerhaftet.
Sine 23erfammlung ber huttwiler proteftierte bagegen unb
oerlangte energifd) 23efreiung bes 5>anbels oon ben inbireftett
Steuern. Den „greilauf" oerlangten aud; 23erfammlungen
3U S^angnau, Sumiswalb, Stobrbad) unb 23olIobingeu.

2lm 13. unb 14. S0tär3 tagten bie ©mmentaler unb
anbere 23auern in fiangnau. Slud) hier befprad) man bie»

felben wirtfebafHieben gragen neb ft befonberen. Sitan Hagte
wegen ber Scbäbigung bureb Salpetergraber, bie allein
oon ber Stegierung Satente beïamen. Sitan begehrte bie
greibeit bes fBuIoeroerlaufs auf bem Daube. Der Slusfall
bes 23abenwertes mödjte oergütet werben burd) Das Steis»

gelb, bei beffen 23e3ablung bie Stegierung cerfprodjen hatte,
23afeen werbe 23al.ien bleiben. SJIait wollte ffietreibe liefern
ftatt ©elb. Die nicht eingebogenen Sufeen follten ttad) 2Beg=

gang Der Danboögte oeriäbren. ©elbleiber möchten mit
baren 23eträgen belehnt werben.

Die 23erner Stegierung nahm eibgenöffifdje 23ermitt=
lung an unb mächte ben ©mmentalern, nadjbem wieDerum,
wie 1641, bie gübrer (ihrer 29) in 23ern ben gufefall getan
hatten, in einer 27 Dtrtitel umfaffenben Rufdjrift große
Ronjeffionen. Darunter finb 15 Die 2lbgaben betreffenbe,
Die Den ©inbrud einer Hugen So lit it feitens Der Stegierung
erweden. 2Bir lönnen in ihnen befonbers beutlidj Die finan»
3ielle 3wangslage erlenncn, in ber fich fowohl Oer Staat
wie bie 23auern befanben unb bie am ©nbe bie ganjei
Unoerfönli^Ieit ber beibfeitigen Sntereffen barg unb fd)Iieß=
lieh; im 23ürger!rieg 311m Stusûrud brachte.

tili " —

Sötan ïann nicht SJienfd) fein, ohne Die Silbung bes

3Wenfd)engefd)led)ts als Das Riel ber 23emühungen eben

biefes ©efchlechts an3uerïennen unb folglich: 3U jeber 23er»

einigung 3U ftehen, bie für biefe 23ilbung unferes ©efchledjts
als wahrhaft oorteilhaft anerïannt werben muh.

(Slug SSeftalojjig ©c^tiften.)
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schlechter prägte. Nun hatte man den Kursgewinn bei Talern
und Batzen. Nach, dem Kriege, zur Zeit der Krisis, sanken
die Taler wieder auf den wahren Wert im Verhältnis zu
den alten Batzen. Damit verloren auch die neuen Batzen
ihren fiktiven Fünftelwert. Die Regierung verlor dadurch
den durch das frühere Manöver gewonnenen Silberfünftel,
der übrigens sogar ein Viertel des Silberwertes betragen
hatte. Eigentlich verlor sie also nichts. In der Staats-'
rechnung jedoch mutzte der Ausfall wirklich zu den Passiven
geschrieben werden: denn jahrelang war jedes Geschäft auf
den hohen Wert der verschlechterten Münzen eingestellt ge-
wesen. Der Wert der Batzen sank aber noch mehr, als
italienische Falschmünzer eine geschickte Nachahmung in hohen
Auflagen zu verbreiten wußten. Wer also seine Abgaben
in Batzen entrichten wollte, konnte nun plötzlich ein sehr
gutes Geschäft machen: der Staat aber erlitt einen riesigen
Schaden, und das zur Zeit der großen Not und Finanz-
klemme. Dagegen half nur ein Radikalmittel: Ein neues
Manöver.

Am 2. Dezember 1652 erließ Bern sein berühmtes
Münzmandat, das den Ausbruch der Revolution herbei-
führte. Der Wert der Batzen von Bern sollte auf die
Hälfte, die der andern eidgenössischen Orte auf drei Viertel
des Kurswertes herabgesetzt werden. Wer innert drei Tagen
auf der nächsten Amtsstelle vorsprach und seine auf den
nächsten Martinstag fälligen Geldzinsen entrichtete, sollte
nach alter Währung zinsen, also für das laufende Jahr
nichts verlieren. Für den Privatverkehr war die alte Wäh-
rung verboten. Von Ausländern sollten nur Silbersorten
angenommen werden. Die Tagsatzung bestätigte im nächste»

Januar das Mandat und erklärte es gültig für das ganze
eidgenössische Gebiet.

Es ist nun interessant, zu sehen, wie die Steuerfragen
und die Währungskrisis die ersten Bauernversammlungen
völlig beherrschen. Auf den späteren Tagungen hatten sich
die politischen Forderungen in den Vordergrund gedrängt.
Die wirtschaftlichen waren zusammengefaßt in einem Haupt-
punkt: Aufhebung der „ungueten" neuen „Aussätze".

Die Gesandtschaft der Entkebucher, die im Januar in
Luzern vorsprach, verlangte: Die Aufhebung des Münz-
mandates oder die Verwandlung der Geldschulden in
Naturalabgaben: Milchprodukte oder Korn. Die am 15.
Februar in Schüpfheim tagende Versammlung wünschte u. a.
den Nachlatz eines Drittels der Gültenschulden. Gülten,
die von Geldschulden herstammten, sollten mit Geld, solche,
die von Naturalschulden herstammten, sollten mit Natural-
abgaben bezahlt werden. Wollte die Regierung nicht darauf
eingehen, so möchte sie die Befreiung eines abgesteckten
Bodendrittels von Abgaben annehmen. Das Salzmonopol
sollte aufgehoben werden. Kein Erbe solle die Butzen, die
ein Toter schuldig geblieben, bezahlen. Die 5 Gutbatzen
Ohmgeld pro Saum Wein sollten erniedrigt werden. Der
Brückenzoll zu Wolhusen solle wegfallen.

Es folgten dann die Verschwörungen im Emmental.
Wir wissen, wie die Entlebucheragenten überall hinreisten
und von den Regierungen beobachtet wurden, so im Sim-
mental und im Seeland. Am 26. Februar tagte dann die
ganze Landschaft Luzern zu Wolhusen. Unter den 26
Klagepunkten figurieren wiederum die gleichen wirtschaft-
licher Natur. Es kommen dazu noch besondere: Die Zölle
im allgemeinen: die Abschaffung der Abgabe von 209 Gut-
den beim Verkauf einer Mühle (das war der sogenannte
Ehrschatz, eine hohe Handänderungsgebühr, die bei allen
Käufen gefordert war): Butzenrückerstattung. Ferner wurde
ein sechsjähriges Gültenmoratorium gefordert. Schließlich
wollte man die von der Regierung ausgestellten Patente
für die Harzsammler von der Bestätigung der Waldeigen-
tümer abhängig machen. Die Bewegung pflanzte sich fort.
In Bern wurden Teilnehmer des Wolhusertages verhaftet.
Eine Versammlung der Huttwiler protestierte dagegen und
verlangte energisch Befreiung des Handels von den indirekten
Steuern. Den „Freikauf" verlangten auch Versammlungen
zu Schangnau, Sumiswald, Rohrbach und Bollodingen.

Am 13. und 14. März tagten die Emmentaler und
andere Bauern in Langnau. Auch hier besprach man die-
selben wirtschaftlichen Fragen nebst besonderen. Man klagte
wegen der Schädigung durch Salpetergraber, die allein
von der Regierung Patente bekamen. Man begehrte die
Freiheit des Pulververkaufs auf dem Lande. Der Ausfall
des Batzenwertes möchte vergütet werden durch das Reis-
geld, bei dessen Bezahlung die Regierung versprochen hatte,
Batzen werde Batzen bleiben. Man wollte Getreide liefern
statt Geld. Die nicht eingezogenen Buhen sollten nach Weg-
gang der Landvögte verjähren. Geldleiher möchten mit
baren Beträgen belehnt werden.

Die Berner Regierung nahm eidgenössische Vermitt-
lung an und mächte den Emmentalern, nachdem wiederum,
wie 1641, die Führer (ihrer 29) in Bern den Futzfall getan
hatten, in einer 27 Artikel umfassenden Zuschrift grotze
Konzessionen. Darunter sind 15 die Abgaben betreffende,
die den Eindruck einer klugen Politik seitens der Regierung
erwecken. Wir können in ihnen besonders deutlich die finan-
zielle Zwangslage erkennen, in der sich sowohl der Staat
wie die Bauern befanden und die am Ende die ganze
Ilnversönlichkeit der beidseitigen Interessen barg und schließ-

lich im Bürgerkrieg zum Ausdruck brachte.

Man kann nicht Mensch sein, ohne die Bildung des

Menschengeschlechts als das Ziel der Bemühungen eben

dieses Geschlechts anzuerkennen und folglich! zu jeder Ver-
einigung zu stehen, die für diese Bildung unseres Geschlechts

als wahrhaft vorteilhaft anerkannt werden muß.
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